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Beschluss 

TOP II. 11  Stärkung evidenzbasierter Strafgesetzgebung 

 

Berichterstattung:  Hamburg, Sachsen 

 

1. Die Justizministerinnen und Justizminister haben sich mit der Bedeu-

tung einer evidenzbasierten Kriminalpolitik für die Strafgesetzgebung 

und den rechtlichen Rahmenbedingungen der kriminologischen For-

schung befasst. 

 

2. Sie sind sich einig, dass systematisch gewonnenes empirisches Wis-

sen über Kriminalität und Strafe ein wesentliches Fundament einer evi-

denzbasierten Strafgesetzgebung ist. 

 


